
Erneute Bekanntmachu-ng d.er SaEung lug Bebauungsplan Nr. 1 21-2,,ArrVogelgesang/Zoo" der LandesJrauptsädt Magdebilgädmäß E f O Äü. eBaugesetzbuch (BauGB) und Ersaizbekanntliachuni -

Der Stadtrat der Landel
folgende satzu n g zum Beba u u ngspla iltrt r . 1 27-2 besch lori"n,

Aufgrund des S 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom23. September 2004 (BGBI. l,5.2414), in derzule'tzt geande{en öertenoän-rässää, ,io S oAbs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhatt (Go r-bÄl uör 10. August 2009(GVBI. S. 383), in der zuletztgeänderten geltenden Fassung, nat Oer'StaOtrat der
Landeshauptstadt Magdeburg am 24.0q.i014 den Bebauungsplan Nr. 1 21-2,Am
Vogelgesang/Zoo", bestehend aus der Planzeichnung (Planteii A) und dem Text (planteil B), alsSatzung beschlossen. -' ----

Die Begründung zum Bebauungsplan und die zusammenfassende Erklärung nach S 1O Abs.4 BaUGB werden gebiltigt.

Der Bebauungsplan Nr. 121'2,Am Vogelges_an-g/Zoo" wurde aus dem Flächennutzungsplan
der Landeshauptstadt Magdeburg, deslen t 0. Anderung über das Amtsblatt Nr. 2T vom
06.07 .201 2 wirksam wurde, entwickelt.

Ausferti g u n gsvermerk :

,,Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zumZwecke derVeröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung äes Satzungstextes mit dem Willen des
Stadtrates der Landeshauptstadt.Magdeburg sowie die Eiinaffiung des gesetzlich
vorgeschriebenen satzungsverfahrens wurde am 30.0 4.201+ oesiatigt üno am 1 2.05.2014
auf der Planurkunde dokumentiert,,.

Magdeburg, den 2 5.APR. ?fio

Veröffentl ic h u n gsanord n u n g

1. Es wird gem. S 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach S 21S Abs. 1 BauGB hinge-
wiesen.
S 215 Abs. 1 BauGB tautet wie fotgt:
"Unbeachtlich werden
1' eine nach S 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung derdort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsptans und des Flächennut=unösölans und
3. nach S 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvori"ngr,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsptans
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unteiDarlegung des oie üeiletzung
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1-gilientsprechend,
wenn Fehler nach S 214 Abs. 2abeachilich sind.,,

Dr. Trüifiper
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2. Hinweis gemäß S 44 BauGB
Es wird auf die Vorschriften des $ 44 Abs. 3 satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGBhingewiesen.
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für ngqh.ss 39 bis 42BauGB eingetretene
lepö.Sensnachteile, wenn nicht-innerÄalb von drei JafÄn nach Ablauf desKalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 

"inöäii"ien 
sind, die Fäligkeit desAnspruchs herbeigeführt wird.

Weiterhin wird auf die Rechtsfolggl 
.1191 

g 8 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz
für das Land sachsen-Anhalt (KVG-LSn) [ingewiesen.

$ 8 Abs. 3 KVG-LSA tautet wie fotgt:
"lst eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesemGesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustandegekommen, so ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb
eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenuber der Kommune geltendgemacht worden ist. Dabei sind die vertetzte VörJch-rift und die Tatsache, die denMangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn diä Vorschriften über dieGenehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.,,

Hiermit ordne ic! semaß s 23 Abs. 3 der Hauptsatzung vom 16.02.2016 (Amtsbtatt Nr.05 vom 18.02.2016) die Veröffentlichung folgänden Be-schlusses an:

satzung Bebauungsplan Nr. { 21-2,,Affi vogelgesang/Zoo,,

5. Ersatzbekanntmachung

Gemäß $ 23a Abs. 2 und 3 der Hauptsatzung vom 16.02.2016 (Amtsblatt Nr. 05 vom
1 8 -02.201 6) ord ne ich die E rsatzbeka n ntmaclh u ng des nach bezeich neten
Bebauungsplanes nach S 10 Abs. 3 BauGB an:

Bebauungsplan Nr. I 21-2,,Arr vogergesang/Zoo,,

Die.Lage des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 121-2ist dembeiliegenden übersichtspl an zu entneh men.

Jeder oder jede lnteressierte kann den Bauleitplan, die zusammenfassende Erklärung, dieBegründung und den Umweltbericht ab diesem Tage im Siadtplanungsamt Magdeburg, Ander Steinkuhle 6' q9]_28 fvlagdeburg, während der öaenststunden 6rrJntag, Mittwoch undD-ollerstag von 08.00-15.00 uhr, Öienstag von 08.00-17.30 uhr und rrei-tag von 0g.00-12'00 Uhr) einsehen und über den lnhaft Äuskunft verlangen. Mit dieser Bekanntmachung
tritt der Bauleitplan rückwirkend am 09.0 s.2014 in Kraft.

Magdeburg, den 2 5. APR. 2010

4.

Dr. Trüifrper
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Landeshauptstadt
Lageplanzur Satzung

Bebauungsplan Nr. 1 21 - 2

Bezeichnung: Am Vogelgesang lZoo

Magdeburg

DS0510113 Anlage 1
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r.--' Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 121-2

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird neu umgrenzt durch:

- lm Norden und Westen durch die Grenze (Einzäunung) des Zoos, die Westgrenze der Straße
Am Vogelgesang und die Südgrenze der Straße im Steingewände

- lm osten durch die ostgrenze der Flurstücke 337ß,616/6,712,713, 1011,11,1211,15, 16,
1711,19,20,2111 (Flur 2771, die Nord- und Ostgrenze des Flurstückes2223, die Nordgrenze
der Flurstücke 1943ß53,194tr'ß53, die Ostgrenze der Flurgtücke 194E,1353 und 353/4, die
Südgrenze des Flurstückes 353/4 (Flur 208), die Ostgrenze der Flurstücke 10051 ,10047,580ß1,
628ß1 , 32fl , 612136,613ß6, 3811 ,636ß8, 4214, 488l2OG und 4215 (Flur 277l'

- lm Süden von der Nordgrenze der Straße Schöppensteg
- lm Westen von der Westgrenze des Vogelgesangparkes
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